
 

SATZUNG ZUR 4. ÄNDERUNG  
DER WASSERVERSORGUNGSSATZUNG 

DER GEMEINDE FRÄNKISCH-CRUMBACH 

VOM 18. SEPTEMBER 2020 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 
142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
7. Mai 2020 2019 (GVBl. S. 318), der §§ 30, 31, 36 des 
Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 
14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. August 2018 
(GVBl. I S. 366), der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 des 
Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) 
vom 24. März 2013 (GVBl. I S. 134), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Fränkisch-
Crumbach in der Sitzung am 18. September 2020 
folgende 4. Änderungssatzung zur Wasserversorgungs-
satzung beschlossen. 

I. 
Leistungsgebühr 

§ 28 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 

§ 28 
Benutzungsgebühren 

(3) Die Leistungsgebühr beträgt im Kalenderjahr 
2020 pro m³ 1,71 EUR, im Kalenderjahr 2021 beträgt 
die Leistungsgebühr pro m³ 1,74 EUR. Darin enthalten 
ist jeweils die gesetzliche Umsatzsteuer. 

II. 
Grundgebühr 

§ 28 Abs. 4 erhält folgende neue Fassung: 

§ 28 
Benutzungsgebühren 

(4) Die Grundgebühr für die Zählerbenutzung beträgt 
pro angefangenen Kalendermonat für das Kalenderjahr 
2020 je Messeinrichtung (Wasserzähler) mit einem 
Dauerdurchfluss Q3 

1. bis 16 m³/h  ................................... 0,80 EUR, 

2. über 16 m³/h  ................................ 1,61 EUR. 

Für das Kalenderjahr 2021 beträgt die Grundgebühr für 
die Zählerbenutzung pro angefangenen Kalendermonat 
je Messeinrichtung (Wasserzähler) mit einem 
Dauerdurchfluss Q3 

1. bis 16 m³/h  ............................................ 0,81 EUR, 

2. über 16 m³/h  ......................................... 1,64 EUR. 

Die Abgabepflicht entsteht mit dem Einbau des 
Wasserzählers. Jeweils enthalten ist die gesetzliche 
Umsatzsteuer. 

 

III. 
In-Kraft-Treten 

Diese Änderung der Satzung tritt rückwirkend zum  
1. Januar 2020 in Kraft. 

 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 

 

Fränkisch-Crumbach, den 18. September 2020 

DER GEMEINDEVORSTAND 

 

 

(Engels, Bürgermeister) 

 

 

 


